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§ 6 Bgld. BSG Voraussetzungen fur
das Aufbringen von Klarschlamm

Bgld. BSG - Bgld. Bodenschutzgesetz
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(1) Die Beschaffenheit des Klarschlamms und Mullkomposts und der Aufbringungsflachen, die Aufbringungsmengen,
die Haufigkeit, der Zeitpunkt und die Art der Aufbringung sowie die Beirtschaftung der Aufbringungsflachen mussen
gewahrleisten, dal3 die Fruchtbarkeit des Bodens nicht beeintrachtigt wird. Sie mussen weiters gewahrleisten, dal3
Gewasser nicht verunreinigt, Interessen der Gesundheit, der Land- und Forstwirtschaft sowie des Natur- und

Landschaftsschutzes nicht verletzt werden.

(2) Klarschlamm und Mullkompost dirfen nur dann auf landwirschaftlichen Boden aufgebracht werden, wenn

a) der Boden geeignet ist (Abs. 4),

b) der Klarschlamm und der Mullkompost die in der Klarschlamm- und Mullkompostverordnung festgelegten
Grenzwerte (8 10) nicht Gberschreiten und

) sie sich in bezug auf ihren Gehalt an dingewirksamen Stoffen und ihre sonstigen Bestandteile und Eigenschaften
zur Aufbringung auf landwirtschaftlichen Béden eignen.

(3) Der Betreiber einer Anlage darf Klarschlamm oder Miullkompost zum Zwecke der Aufbringung auf
landwirtschaftlichen Béden nur abgeben, wenn er der erstmaligen Abgabe und in der Folge innerhalb der in der
Klarschlamm- und  Mdllkompostverordnung festgelegten Zeitrdume von einer staatlich autorisierten
Untersuchungsanstalt oder von einem Ziviltechniker der Fachgebiete Technische Chemie oder Landwirtschaft ein
Zeugnis eingeholt hat, aus dem ihre Eignung gemé&R Abs. 2 lit. b und ¢ hervorgeht. Uber die seuchenhygienische
Eignung zur Aufbringung auf Wiesen und Weiden (8 7 Abs. 3) ist ein Zeugnis einer flr solche Prafungen zugelassenen
Prufstelle einzuholen. Die Zeugnisse sind in der Anlage an allgemein zuganglicher Stelle auszuhangen.

(4) Vor dem erstmaligen Aufbringen von Klarschlamm oder Mullkompost und in der Folge innerhalb der in der
Klarschlamm- und Miullkompostverordnung festgelegten Zeitraume hat der Betreiber einer Anlage ein Gutachten
daruber einzuholen, ob die Aufbringungsflache zur Aufbringung geeignet ist. Der Eigentimer oder
Nutzungsberechtigte muss der Einholung des Gutachtens zustimmen. Das Gutachten muss von einer staatlich
autorisierten Untersuchungsanstalt oder von einem Ziviltechniker der Fachgebiete Technische Chemie oder
Landwirtschaft stammen. Das Gutachten ist dem Eigentimer oder Nutzungsberechtigten der Aufbringungsflache

nachweislich zuzustellen.

(5) Bei der Beurteilung, welche Grundflachen fur die Aufbringung von Klarschlamm oder Mullkompost geeignet sind, ist
neben der Bodenbeschaffenheit insbesondere auch auf deren Lage Bedacht zu nehmen.

(6) Bei der Beurteilung, welche Hochstmenge an Klarschlamm oder Mullkompost aufgebracht werden darf, ist
insbesondere auf die Nutzungsart der Grundflache, die bereits im Boden enthaltenen Nahrstoffe, die zusatzliche
Verwendung anderer Dingemittel und auf die Ergebnisse der Klarschlamm- und Mullkompostuntersuchung Bedacht
zu nehmen. Eine Uberdingung ist jedenfalls zu vermeiden. Jedes Verbringen, das nicht als Aufbringen (§ 2 Z 8)

anzusehen ist, ist verboten.

(7) Der Betreiber der Anlage hat jeweils eine Ausfertigung der Zeugnisse gemal} Abs. 3 und des Gutachtens gemal}

Abs. 4 der Behdrde vorzulegen.

(8) Die Kosten fur die Boden- und Klarschlamm-(Mullkompost-)Untersuchung gemald Abs. 3 und 4 hat der Betreiber der
Anlage zu tragen.

(9) Der Eigentumer oder Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, den Klarschlamm oder Mullkompost auf der
Grundflache, auf die sich das Gutachten angefiihrten Hochstmengen und Zeitabstande der Aufbringung einzuhalten.
Jedes Verbringen von flissigen Klarschlamm, das nicht als Aufbringen (§ 2 Z 7) anzusehen ist, ist verboten.

In Kraft seit 16.12.2000 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bsg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bsg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bsg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bsg/paragraf/2

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 6 Bgld. BSG Voraussetzungen für das Aufbringen von Klärschlamm
	Bgld. BSG - Bgld. Bodenschutzgesetz


